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DER SCHWEI!ZER SOLDAT

Revision des Militdrversicherungsvechtes

Die eidgenéssische Militarversiche-
rung als soziale Leistung des Bundes
an die im Militardienst erkrankten oder
verunfallten Wehrméanner oder ihre
Hinterbliebenen wurzelt moralisch auf
dem Gedanken der eidgendssischen
Solidaritat «Einer fir alle, alle fir ei-
nen», historisch auf dem bekannten
Ausspruch  Winkelrieds und rechtlich
auf Artikel 18 der Bundesverfassung.
Die nédhere Gestaltung der Versiche-
rung beruht auf dem Bundesgesetz
vom 28. Juni 1901 und auf zahlreichen
Abéanderungen und Ergénzungen, die
dieses Gesetz seit 1906 im Laufe von
Jahren erfahren hat, hauptsachlich auf
dem Wege von Vollmachtenbeschliis-
sen des Bundesrates wéhrend der bei-
den langen Aktivdienste von 1914/18
und 1939/45. Dank diesen vielen Aen-
derungen und Ergénzungen ist das Mi-
litarversicherungsrecht so uniibersichi-
lich geworden, dafy ein Versicherungs-
richter es als eine Art Geheimwissen-
schaft bezeichnet, in die einzudringen
dem Uneingeweihten schwer falle.
Trotz der wiederholten Anpassung an
die verdnderten Zeitverhélinisse
an die Weiterentwicklung des Gedan-
kens der Sozialversicherung macht sich
seit 40 Jahren eine rege Krittk am
Militarversicherungsrecht und an seiner
Anwendung durch die zustandigen In-
stanzen immer wieder geltend und im
Parlament wie in der Oeffentlichkeit ist
vielfach der Ruf nach einer Totalrevision
laut geworden. Seine Begriindetheit
wird auch vom Bundesrat nicht bestrit-
ten, der mit Botschaft vom 22. Sep-
tember 1947 den eidgendssischen Ra-
ten den Entwurf eines neuen Gesetzes
tiber die Militarversicherung unterbrei-
tet und ihn in ausfihrlicher Botschaft
begriindet. Der Entwurf ist von Bun-
desrichter Dr. Arnold ausgearbeitet
worden und folgt im wesentlichen dem
Aufbau des alten Gesetzes. In vielen
Punkten stimmt der Entwurf {iberein
mit dem Vollmachtenbeschluf vom
27. April 1945, mit dem der Bundesrat
seinerzeit die wesentlichsten Reform-
punkte vorweggenommen und auf
Grund seiner auferordentlichen Voll-
machten bereits verwirklicht hat. Im
folgenden sollen die wesentlichsten
Neuerungen kurz beleuchtet werden.

1. Die Leistungen der Militdrversiche-
rung.

Die Regelung der Krankenpflege
(&rztliche Behandlung, Heil- und Kur-
kosten) entspricht dem geltenden Recht.
Die Krankenpflege ist entweder An-
stalts- oder Hauspflege. Sie wird zeii-
lich ununterbrochen und unbegrenzt in
vollem Mafe gewéhrt, solange Behand-
lungsbediirftigkeit vorliegt. Bei Haus-
pflege hat der Versicherte das Recht
der freien Arztwahl. Dagegen gewéhrt

und

der Entwurf weder die freie Wahl des
Spitals noch die freie Wahl der Exper-
ten, die allenfalls zugezogen werden
miissen. Spital und Experten sollen von
der Militdrversicherung bestimmt wer-
den, die auch bei Tuberkuloseféllen
ihre eigenen Sanatorien in Montana,
Davos und Arosa belegen will.

Die Auszahlung des Krankengeldes
und der Renten erfolgte bisher nach
Verdienstkiassen, deren Zahl immer
wieder erhéht worden ist und seit 1945
21 betragt. Der Entwurf 186t nun dieses
Verdienstklassensystem fallen und stellt
in Anlehnung an das Suva-Recht auf
den effektiven Verdienst ab. Gleich-
zeitig werden Verdienstminimum und

das anrechenbare Verdienstmaximum
erhoht:
1945 Eniwurf Suva)
1947
Minim. Tages-
verdienst 30— 5—
Max. Tages- :
verdienst 23— 25— 26—
Minim. Jahres-
verdienst 900.— 1500.—
Max. Jahres-
verdienst 6900.— 7500.— 7800.—

Diese Erhdhung des héchsien Ver-
dienstes tragt dem heutigen Geldwert
und den heutigen Lohnverhélinissen
viel zu wenig Rechnung. Fiir Bundes-
bedienstete beispielsweise entspricht
ein Verdienst von Fr. 7500.— im Jahre
1948 lediglich einem Gehalt von
Fr. 4000.—, also einem Anfangsgehalt
in der 14. Besoldungsklasse des Bun-
despersonals (total 26 Klassen).

Das Krankengeld wird innerhalb der
erwahnten Minima und Maxima von 70
auf 85 % erhoht. Die effektiven Leistun-
gen an Krankengeld diirften aber gleich
bleiben wie bisher, weil die Erhéhung
des Prozentsatzes ungefdhr aufgewogen
wird durch den Wegfall des Verdienst-
klassensystems und der . Krankengeld-
auszahlung an Sonntagen. Das maxi-
male Krankengeld betrédgt nach Ent-
wurf Fr. 21.25 und wird ausgerichtet
bei einem Tagesverdienst von Fr. 25.—
und mehr, oder einem Monatsverdienst
von Fr. 625.— und mehr.

Fir die Invalidenpension sieht der
Entwurf eine Erhéhung von 70 auf 75
Prozent des Verdienstes vor mit einem
Maximum von Fr. 5625.—, das bei
einem Verdienst von Fr. 7500.— und
mehr pro Jahr ausbezahlt wird. Der
Hoéchstansatz von 759 ist vorgesehen
in Féllen von génzlicher Erwerbsun-
fahigkeit; bei nur teilweiser Erwerbs-
unféhigkeit wird die Invalidenrente ent-
sprechend herabgesetzt.

In Bezug auf das Sterbegeld iiber-
nimmt der Entwurf die 1945 geschaf-
fene Regelung mit Fr. 200.— bei mili-

tarischer Bestattung, von Fr. 500.— in
anderen Fallen.

Bei den Hinterlassenen - Pensionen
wird in Anlehnung an das Suvarecht
die Kinderpension verselbsténdigt. Das
ergibt eine reichere Abstufung und
damit eine bessere Anpassung an die
Verhéltnisse als im geltenden Recht.
Die Renten fiir Hinlerlassene sind:

1945 Entwurf

1947

Witwe 40/ 40 %

Waise —_ 15

Vollwaise 259/ 25%

2 Vollwaisen 509/0 50 %

Witwe mit einem Kind 65 % 55 %

Witwe mit 2 Kindern 65 70 %
Witwe mit '3 und mehr .

Kindern 659/ 75 %

3 und mehr Vollwaisen 65 %0 75 %

Im geltenden Recht werden an Eltern,
Groheltern’ und Geschwister eines ver-
storbenen Wehrmannes Pensionen der
Militdrversicherung nur  ausgerichtet
im Falle des Bediirfnisses und nur dann,
wenn der Verstorbene weder Frau
noch Kinder hinterldht. Der Entwurf
bringt hier die Neuerung, daf kiinftig
die Eltern auch neben der Witwe pen-
sionsberechtigt  sein sollen, sofern
keine Kinder vorhanden sind, wogegen
Geschwister und Groheltern wie bis-
her nur dann pensionsberechtigt sind,
wenn der Verstorbene weder Witwe
noch Kinder oder Eltern hinterldft. In
jedem Falle soll aber auch nach Eni-
wurf die Rente an Vorfahren oder Ge-
schwister nur im Bedurfnisfalle ausge-
richtet werden.

Fiir den Auskauf einer Pension gegen
den Willen des Versicherten erseizt
der Entwurf die bisherige Grenze von
Fr. 100.— durch die neue Begrenzung
von 10% des Verdienstes, Als weifere
Neuerung sei erwéhnt, dafy alle Aus-
kdufe revidierbar sein sollen im Falle
nachtrdglicher erheblicher Zunahme
der Invaliditat.

In besonders geeigneten Féllen kann
die Militarversicherung von sich aus
Beitrdge zu einer beruflichen Umschu-
lung des Versicherten leisten. Solche
zeitlich befristeten Umschulungspensio-
nen bedeuten eine erfreuliche Neue-
rung des Eniwurfes, die aus der Praxis
herausgewachsen ist. Dabei haben sich
bisher Militarversicherung und Natio-
nalspende in die Kosten gefeilt. Der
Entwurf legt nur den Grundsatz solcher
Umschulungspensionen fest und iber-
lakt das Weitere der Praxis. In der
Regel werden wéhrend der Umschu-
lungszeit eine volle Rente und die
tibrigen durch die Umschulung beding-
ten Kosten verabfolgt.

Der Entwurf bringt so im allgemei-
nen grdéfkere Leistungen der Militarver-
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sicherung zugunsten der versicherten
Wehrménner, die aber ungeniigend
bleiben, wenn ein Verdienst tiber 7500
Franken nicht mehr angerechnet wer-
den wird. Eine Herabsetzung der Lei-
stungen erfolgt nur fir die Witwe mit
einem Kind von 65 auf 55° des Ver-

dienstes, weil der Entwurf im Gegen-
satz zum geltenden Recht die Hinter-
lassenenrenten besser nach der Anzahl
der Kinder abstuft. Sodann sollen die
1945 eingeflihrten Sozialzulagen von
Fr. 10.— pro Familie und Fr. 5.— pro
Kind und Monat kiinftig wegfallen.
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Ebenso soll die Erhéhung der Leistun-
gen bei Flugunféllen, wie sie bisher
auf Grund von Arh. 43 des Gesetzes
Ublich war, kiinftig nicht mehr erfolgen.

Hanspeter Ulrich.

(Fortsetzung folgt.)

Das Gesicht des modernen Schlachtfeldes

{(Kurzbericht von den Schlachtfeldern der Normandie)

Die Spuren, die der moderne Krieg
hinterlaht, sind anders als diejenigen,
die der erste Weltkrieg hinterlieb.
Jeder, der noch die Schlachtfelder der
Kriegsjahre 1914—18 in Erinnerung hat,
wird bei einem Besuche auf denjeni-
gen, auf denen sich die modernen
Materialschlachten der Normandie ab-
spielten, enttduscht sein. Ich habe gut
12 Jahre nach dem ersten Weltkriege
Kampfstalten .im Elsaff besucht. Die
Landschaft trug noch lebendige Spu-
ren des grauenhaftesten Ringens um
jedes kleine Stuck Erde. Die Vege-
tation war nur spérlich. Ganze Walder
waren verschwunden infolge tagelan-
gen Trommelfeuers. Sah man dort noch
offene  Schiitzengrében, ausgebaute
Unterstdnde, Drahthindernisse und Ge-
schiitze in eingegrabenen. Stellungen,
so hatte man Mihe, auf den Schlachi-
feldern der Invasion auch nur einen
einzigen Graben zu finden. Der braune
Landstreifen, von dem die Flieger des
letzten Krieges schrieben, das Nie-
mandslend, gibt es und gab es in
den Schlachten um Frankreich nicht. —
Nicht dah im vergangenen Kriege mit
weniger Eifer und Verbissenheit ge-
kdmpft worden ist als im ersten Weli-
kriege. Im Gegenteil, ich bin an Orten
‘- votbeigekommen, die innert ein bis
zwei Tagen den Besitzer bis zu zehn
und mehr Malen gewechselt haben.
Und doch sieht die Kampfstatte anders
aus, — Man kann mit gutem Gewissen
sagen, jede Siedelung ist so gut wie
zerstért. Ist sie nicht im vorbereitenden
Feuer allilerter Bomber zerschlagen
worden, so wurde sie es, weil sie einer
Panzerbesatzung als Ausgangsstellung
diente und demzufolge das Feuer der
Artillerie, der schweren Infanterie-
waffen oder der feindlichen Panzer auf
sich gezogen hat. Panzer, das ist das
Richtige; Panzer und Panzerabwehr,
diese beiden Waffen haben dem mo-
dernen Schlachtfelde den Stempel auf-
gedrickt. Der Krieg zog den Strafyen
entlang. Gleich wie ein Wasser, das
sich durch die im Gelénde vorgezeich-
neten Geladndevertiefungen hinzieht,
ist der Krieg den Verbindungswegen
_gefolgt.” Links und rechts der Strake
hat das Vieh ruhig weiter geast. Wohl
ist z. B. dort, wo die Amerikaner die
Bereifstellung deutscher Formationen

Von Hptm. Roger Desbiolles.

erkannten, der Waldbestand auf halber
Héhe weggeschossen. Daf aber des-
wegen das Land davor (so wie wir es
aus dem Elsak in Erinnerung haben)
umgewalzt und unfruchtbar gemacht
worden wére, davon ist keine Rede.

Ein ganz kurzer, aber um so heftigerer.

Feuerschlag halte scheinbar genligt,
um den Weg nach vorwérts freizu-
geben.

Eindeutig lassen die Spuren die Ab-

-sicht der Fihrung erkennen. Vorwérts,

ob man sich in der Verteidigung be-
findet, oder ob. man selbst die Initia-

-tive in den Hénden hat und angreift.

Geht man rlickwarts, so nur darum, um
nachher wieder vorwérts zu kommen.
So haben wir unter kundiger Fiihrung
die ganze Schlacht ebenfalls «mitge-
macht». Wir haben uns die Landung
erkléren lassen, den Angriff auf Caen,
auf Lisieux, auf Oney s. Odon studiert
und uns nachher das Bild im Gelénde
verschafft. Heute sind die Namen die-
ser Orte fote Begriffe. Vor drei Jahren

standen sie taglich in der Zeitung. Auch’

die Riickzugsschlacht durch die Tasche
von Falaise wurde uns ad oculos vor-
demonstriert. Ueberall aber gewann ich
den gleichen Eindruck. Der moderne
Krieg ist, man entschuldige den Aus-
druck, bis zu einem gewissen Grade
human, sportlich mdchte ich fast sagen.
Ich habe mir erzéhlen lassen: Zwei
feindliche Panzer stehen sich gegen-
tiber dies- und jenseifs einer Wiese.
Dazwischen steht ein Bauer, der im Be-
griffe ist, seine Kuh auf dem Felde zu
melken. Warum sollte er nicht Seiner
friedlichen Beschéaftigung nachgehen
kénnen, war doch wenige Minuten
vorher der Krieg noch nicht «vorbei-
gekommen». Also wird gewartet, bis
diese friedliche Beschéaftigung getan
ist, und nachher wird weiter geschos-

sen. Wie gesagt, wiirden nicht die zer-

schlagenen H&auser daran' erinnern, dafy
die Lufiwaffe der Alliierten ganze Ar-
beit geleistet hat, man wiirde an Stat-
ten harter Entscheidungen vorbeifah-
ren, ohne auch nur daran zu denken,
dafy hier blutig und ernst gekdmplft
worden ist. Aber liberall dort, wo Stra-
ken sich kreuzen, und sind es auch nur
deren zwei, stehen nur noch Ruinen.
Wehe den Orischaften und Stadten,
durch die ein ganzes Strafennetz ge-

sponnen ist. Hier wurde in wenigen
Minuten buchstablich jede menschliche
Behausung zerschlagen. Caen z.B. ist
in 20 Minuten von den alliierten Flie-
gern zu drei Vierteln dem Erdboden
gleich gemacht worden. Eine schlichie
Holztafel, mit Menninge beschriftet:
«lci fut Oney sur Odon», steht an der
Kreuzung von flinf Straken. Sie ist das
einzige Zeichen, das daran erinnert,
dafy hier ein stattliches Dorf gestanden
hat. Die Steine sind zwar sorgféltg auf-
geschichtet. Einige hundert Meter da-
neben steht ein Barackenlager, das
neue Oney sur Odon. In St-L6 z. B. ist
Kirchweih, die Karussells stehen bereit,
und man kauft in einer Baracke, die auf
den Trimmern des frihern Etablisse-
mentes steht, schlechtes Bier und Ziga-
retten in Packpapier eingewickelt. Das
Leben geht weiter. Man klagt tliber
Mangel an Material, man bekiagt
gleichzeitig den Verlust der Angeho-
rigen der Familie, und zwei Kilometer
weiter tanzt man in einer kleinen Bar.
Auch wahrend des Krieges war es nicht
anders. Der Krieg zieht den Strafyen
nach, hier reikt er alles mit sich. Die
Strafyenschilder zeigen Spuren von Ge-
schossen.

Ist dann der Krieg wirklich «vorbei-
gekommen», ja dann hat man seine
Tatigkeit eingestellt, dann hat man
Deckung gesucht, ist vielleicht geirof-
fen worden, oder man hat Gliick ge-
habt, ist verschont geblieben und hat
sehr wahrscheinlich bald die Soldaten,
die vorwarts stirmten, wieder zurlick-
kommen sehen, bis sie zum letzten
Male die Strahe entlang gezogen sind.
Wie gesagt, Hindernisse, Tankspetren,
Schiitzengrében fehlen. Dafiir stehen,
wie von einer Uebung kommend, hart
an den Strakenrand angelehnt die Ab-
wehrgeschtiitze, die schweren Panzer-
wagen und Motorfahrzeuge aller Art.
Dort driben sieht man auf einer An-
héhe eine ganze Panzerformation, so
wie sie den Angriff vorgetragen hat,
nur daf sie stillesteht. Die Wraks sind
heute verrostet, doch das Bild ist noch
lebendig. Dazwischen wachst Gras,
wird geeggt, der Boden bebaut, und
der Bauer fahrt respektvoll um das
schlichte Grabeskreuz eines deufschen

- Panzergrenadiers, der hier fern der Hei-



	Revision des Militärversicherungsrechtes

